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G-BA streicht Behandlungen für schwer abhängige Raucher 

Empfehlungen der S3-Leitlinie zur Tabakabhängigkeit missachtet 

Berlin, 21. Oktober 2015: Schwer kranke Raucher haben zukünftig keinen Anspruch mehr 

auf eine nachweislich wirksame Suchtbehandlung. Der Gemeinsame Bundesausschuss 

(G-BA) strich am 15. Oktober 2015 die psychotherapeutische Behandlung von schwer kran-

ken Rauchern aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung.  

„Das ist eine versorgungspolitische Fehlentscheidung“, stellt Dr. Dietrich Munz, Präsident 

der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), fest. „Die aktuelle S3-Leitlinie zum schädli-

chen und abhängigen Tabakkonsum empfiehlt mit der höchsten Empfehlungsstärke eine 

verhaltenstherapeutische Behandlung von Rauchern. Gerade für schwer abhängige Rau-

cher mit schweren körperlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel onkologischen oder Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, muss es deshalb weiter ein kassenfinanziertes Behandlungsan-

gebot geben.“ 

Im Jahr 2011 hatte der G-BA noch völlig anders entschieden. Damals stellte er fest, dass 

der schädliche Gebrauch und die Abhängigkeit von Tabak als Teil der „psychischen und 

Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen“ eine Indikation zur Anwendung von 

Psychotherapie seien. Schwer abhängige Raucher, die alleine nicht von der Sucht loskom-

men, konnten damit ein evidenzbasiertes ambulantes Behandlungsangebot der gesetzli-

chen Krankenversicherung erhalten. Der G-BA bezeichnet diese fachlich richtige Entschei-

dung heute als ein redaktionelles Versehen, das mit dem aktuellen Beschluss korrigiert 

werde. Damit übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung zukünftig weder psychothe-

rapeutische Behandlungen noch niederschwellige Leistungen der psychosomatischen 

Grundversorgung für schwer abhängige Raucher. 

Circa 13 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland erfüllt die diagnostischen 

Kriterien für eine Tabakabhängigkeit. Tabakabhängigkeit zählt zu den psychischen Erkran-

kungen mit dem höchsten somatischen Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko. Jährlich sterben 

rund 140.000 Menschen an den Folgen eines langjährigen Tabakkonsums. Jahrelanges 

Rauchen verkürzt das Leben um durchschnittlich zehn Jahre.  
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